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	Was?

	1. Gewerbliche Abnehmer: Jeder Lieferant eines Erzeugnisses (gemäß Art. 3 Nr.3), das einen besonders be​sorgniserregenden Stoff der nach Artikel 59 (10) von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) publi​zierten Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthält, muss dem Abneh​mer die ihm vorliegenden, für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung stellen, zumindest den Namen des betreffenden Stoffes (Art. 33 (1)). Zur Zulassung siehe s. BDI-Hilfestellung 2.5.1.
Diese unaufgefordert zu erfüllende Pflicht hat der Lieferant nur gegenüber dem "Abnehmer des Erzeugnis​ses". Das ist gemäß Art. 3, Nr. 35 der industrielle oder gewerbliche Abnehmer oder Händler, nicht aber der private Verbraucher. Hierbei ist die Pflicht zur Informationsweitergabe vom Gesetzgeber als Bringschuld des Lieferanten gegenüber seinen Abnehmern vorgesehen.
2. Private Verbraucher: Auf Ersuchen eines Verbrauchers muss jeder Lieferant eines Erzeugnisses (gemäß Art. 3 Nr.3), das einen besonders besorgniserregenden Stoff aus der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Mas​senprozent je Erzeugnis enthält, dem Verbraucher die ihm vorliegenden, für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung stellen, zumindest den Namen des betreffenden Stoffes (Art. 33 (2)).
Diese nur auf Aufforderung zu erfüllende Pflicht gilt ausschließlich gegenüber privaten Endverbrauchern, diese sind gemeint mit dem nicht näher definierten Begriff "Verbraucher".
3. Die ECHA veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Vorschläge für die Aufnahme von Stoffen in die Kandidatenliste. Betroffene Unternehmen sollten die Stoffvorschläge und Begründungen prüfen, Kommen​tierungen können jeweils bis Fristablauf an die ECHA übermittelt werden (siehe Frist und Link zum Kom​mentierungsformular bei jedem aufgeführten Stoff).
4. Im Gegensatz zur Notifizierpflicht nach Art. 7 (2) (s. BDI-Hilfestellung 2.2.4) ist die Informationspflicht nach Art. 33 nicht an eine jahresbezogene Stoffmenge gekoppelt, sondern gilt für alle Erzeugnisse, die einen Stoff der Kandidatenliste zu mehr als 0,1 Massenprozent je Erzeugnis enthalten, unabhängig vom Produkti​ons- bzw. Importvolumen.

	Wer?

	5. Die vorgenannten Pflichten gelten für alle Glieder der Lieferkette vom Hersteller oder Importeur eines Er​zeugnisses bis zum Einzelhandel (Art. 3, Nr. 33).

	Wie?

	6. Folgende Informationen sind an das jeweils nächste Glied der Lieferkette zu übermitteln, ohne dass ein For​mat hierfür festlegt ist:
· Falls ein Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent je Erzeugnis enthalten ist, muss mindestens der Name des Stoffes bereitgestellt werden.
· Informationen zur sicheren Verwendung des Erzeugnisses sollten für den Verbraucher verständlich formu​liert werden.
7. Zur Sprache, in welcher das "zur Verfügung stellen von Information" gemäß Artikel 33 zu erfolgen hat, gibt es keine Regelung in der REACH-Verordnung. Entscheidend ist jedoch stets, dass der Abnehmer die ihm zur Verfügung gestellten Informationen verstehen kann. Daher muss der Lieferant des Erzeugnisses eine Sprache verwenden, von der er annehmen kann, dass sein Abnehmer diese versteht. Dies wird in der Regel die jeweilige Amtssprache sein. Sofern Lieferant und Abnehmer jedoch regelmäßig in einer anderen Sprache miteinander korrespondieren, dürfte auch diese Sprache zulässig sein. Gegenüber Verbrauchern wird hinge​gen gemäß Art. 33 (2) stets die jeweilige Amtssprache zu verwenden sein.

	Wann?

	8. Die Information bei Verbraucheranfragen ist binnen 45 Tagen nach Eingang des Ersuchens kostenlos zur Verfügung zu stellen.
9. Die Verordnung nennt unterschiedliche Termine für das Inkrafttreten der Notifizier- und Informationspflich​ten. Eine Informationspflicht unmittelbar nach Publikation der Kandidatenliste dürfte in der Lieferkette kaum jemals realisierbar sein, da die Information erst über die gesamte Lieferkette zu ermitteln ist. Die für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichenden Informationen sind auf Grund der Produktsicher​heitsvorschriften ohnehin notwendig.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	10. Hinweise, Empfehlungen:
a) Erzeugnishersteller können Informationen zu Stoffen, die sie in ihren Erzeugnissen verwenden, den Si​cherheitsdatenblättern zu diesen Stoffen entnehmen.

b) Der Schwellenwert von 0,1 Massenprozent gilt für jeden einzelnen Stoff, der in der Kandidatenliste genannt ist, und bezieht sich auf das Erzeugnis, so wie es abgegeben wird (hierzu bestehen allerdings derzeit noch unterschiedliche Auffassungen unter den EU-Mitgliedstaaten).
c) Ein Verbraucher kann nur für ein spezifisches Erzeugnis die Information nach Art. 33 (2) verlangen, da sich die Materialien in den verschiedenen Erzeugnissen oder bei den Varianten eines Erzeugnisses unter​scheiden können. Ferner muss der Lieferant nur dann informieren, wenn im Erzeugnis tatsächlich ein Stoff der Kandidatenliste über 0,1 Massenprozent je Erzeugnis enthalten ist. Ob ein Verbraucher als Vor​aussetzung für das Informationsrecht nach Art. 33 (2) ein Erzeugnis tatsächlich besitzen muss, ist um​stritten. Für große Unternehmen ist es jedenfalls unrealistisch, jeweils den faktischen Besitz zu prüfen.
d) Erzeugnisteile, Ersatzteile usw. werden auch vor Bekanntgabe der Kandidatenliste oder einer geänderten Kandidatenliste beschafft. Es ist dann in der Regel faktisch unmöglich, nachträglich Informationen hin​sichtlich des Gehaltes an (neuen) Stoffen der Kandidatenliste zu bekommen. Die Informationen können sich somit grundsätzlich nur auf Erzeugnisse und deren Teile beziehen, die nach Publikation der jeweils aktuellen Kandidatenliste hergestellt oder importiert werden.
e) Bei importierten Erzeugnissen oder Erzeugnisteilen setzt die Information nach Artikel 33 eine Kommu​nikation (z. B. über ein Materialinformationsverfahren) in der Lieferkette voraus, die eine gewisse Zeit beanspruchen wird (in der Regel dürften mindestens sechs Monate notwendig sein).
f) Die einfachste Erledigung der Informationspflicht nach Art. 33 (1, 2) wäre über die Produktinformatio​nen möglich. Die Kommunikation könnte bei Eintritt der Informationspflicht (auch wiederkehrend) über einen aktiven Hinweis des Zulieferers (per E-Mail oder Brief) auf eine Website erfolgen. Eine weitere Lösung wäre ein Link in der Produktdokumentation auf eine Website evtl. ergänzt um aktuelle Ände​rungsmitteilungen. Darauf hätten auch die privaten Verbraucher Zugriff, die 45-Tage-Anfrage würde damit überflüssig und der entsprechende Aufwand für die Unternehmen vermieden. Siehe hierzu BDI-Musterformulierungen und -formate zu Artikel 33.
11. Weiterführende Links:
a) ECHA: Rechtlich nicht verbindliche „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ .
b) BDI:
· Siehe BDI-Musterformulierungen und -formate zu Artikel 33.
· Zur Definition von Erzeugnissen s. BDI-Hilfestellung 2.2.3 und 2.2.4.
· Zur Zulassung siehe s. BDI-Hilfestellung 2.5.1.
c) BAuA Helpdesk: Deutsche Sprachfassung der Kandidatenliste.
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